
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stadtverwaltung Meckenheim, Postfach 1180, 53333 Meckenheim Der Bürgermeister 
 
ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH 
Zur Pumpstation 1 
42781 Haan 
 
Betr.: Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange 
hier: Bebauungsplan Nr. 49A „Weinberger Gärten“ 
 

   Stellungnahme vom 08.10.2018 

   Offenlage  bis 08.11.2018 

 
 
Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange 

LFN Name Schreiben 
vom 

1 Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft 08.10.2018 

2 RSAG AöR 10.10.2018 

3 Landschaftsverband Rheinland, Amt für Liegenschaften 11.10.2018 

4 Unitymedia NRW GmbH 15.10.2018 

5 Wahnbachtalsperrenverband 15.10.2018 

6 Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 16.10.2018 

7 Amprion GmbH 22.10.2018 

8 Nahverkehr Rheinland GmbH 26.10.2018 

9 e-regio GmbH 29.10.2018 

10 Polizeipräsidium Bonn – GS 3 / Verkehrsangelegenheiten 30.10.2018 

11 Zweckverband Naturpark Rheinland 30.10.2018 

12 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 31.10.2018 

13 Bezirksregierung Düsseldorf, KBD 05.11.2018 

14 Polizeipräsidium Bonn 07.11.2018 

15 Rheinischer Landwirtschafts-Verband 07.11.2018 

16 Rhein-Sieg-Kreis 08.11.2018 

17 Erftverband 15.11.2018 

18-1 
ohne Bedenken 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr 

10.08.2018 

18-2 
ohne Bedenken 

Bezirksregierung Köln – Dez. 33 11.10.2018 

18-3 
ohne Bedenken 

NetCologne GmbH 26.10.2018 
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18-4 
ohne Bedenken 

Gemeindeverwaltung Alfter – Fachgebiet 3.2 – Bauverwaltung 29.10.2018 

18-5 
ohne Bedenken 

Landesbetrieb Wald und Holz NRW – Regionalforstamt Rhein-
Sieg-Erft 

29.10.2018 

18-6 
ohne Bedenken 

Stadt Rheinbach, Fachbereich VI 08.11.2018 

 



Stellungnahme(n) (Stand: 08.11.2018)

Sie betrachten: Bebauungsplan \"Weinberger Gärten\"

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.10.2018 - 08.11.2018

Behörde: Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H.

Frist: 08.11.2018 

Stellungnahme: Erstellt von: Thomas Göttinger, am: 08.10.2018 , Aktenzeichen: 800494

Sehr geehrte Damen und Herren,

von der vorgenannten Maßnahme werden weder unsere vorhandenen Anlagen noch laufende bzw.
vorhersehbare Planungen unseres Hauses betroffen.

Falls für Ihre Maßnahme ein Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft gefordert wird, muss
sichergestellt sein, dass dieser nicht im Schutzstreifen unserer Leitungen stattfindet.

Sollten diese Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen werden, bitten wir um erneute Beteiligung.

Mit freundlichen Grüßen

RMR - Abteilung Wegerecht

RMR Aktenzeichen: 800494

************************************************************
Abteilung GW - Wegerechte / Leitungsüberwachung / Rechtsangelegenheiten
Godorfer Hauptstraße 186
50997 Köln
Telefon: 02236 / 8913-444
Telefax: 02236 / 8913-3-269
E-Mail: wegerecht@rmr-gmbh.de
************************************************************

Für Anfragen zur Leitungsauskunft nutzen Sie bitte ab sofort nur noch die kostenfreie BIL
Leitungsauskunft www.bil-leitungsauskunft.de !

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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RSAG AöR – 53719 Siegburg        

 
 
 
Stadt Meckenheim        Ansprechpartner: 

Stadtplanung         Ralf Mundorf 
Herr Dennis Hentschel       Geschäftsbereich: 
Postfach 1180         Qualitätssicherung 

53333 Meckenheim     
 
          Tel:  02241 306 368 
          Fax: 02241 306 373 
          ralf.mundorf@rsag.de 

           
          10. Oktober 2018 

 

 

 

 

Bebauungsplan Nr. 49A „Weinberger Gärten“ – Aufstellungsbeschluss 

hier: Durchführung Scoping und Beteiligung der Behörden und sonstige Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

Sehr geehrter Herr Hentschel, 

 

 

danke für Ihre Mitteilung vom 8. Oktober 2018. 

 

Von Seiten der RSAG AöR werden zu dem Bebauungsplan in der vorgesehenen Lage keine 

Bedenken erhoben. 

 

Aus Ihren eingereichten Unterlagen entnehmen wir, dass die neu geplanten Verkehrsflächen 

mit einer Breite von 6,0 m festgesetzt werden. An Hand des städtebaulichen Entwurfs erkennen 

wir, dass eine Verkehrsfläche in einem Wendehammer endet. Diese Wendeanlage muss nach 

den sicherheitstechnischen Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung von 

Abfällen angelegt werden.  

 

Stichwege die von unseren Abfallsammelfahrzeugen nicht angefahren werden müssen einen 

Absammelplatz, zum Bereitstellen der Abfälle am Abfuhrtag, aufweisen. Wir weisen darauf 

hin, Abfall darf nach den geltenden Arbeitsschutzvorschriften gemäß § 16 DGUV Vorschrift 

43 „Müllbeseitigung“ (bisher BGV C27) nur abgeholt werden, wenn die Zufahrt zu Abfallbe-

hälterstandplätzen so angelegt ist, dass ein Rückwärtsfahren nicht erforderlich ist.  

Die identische Forderung ergibt sich aus § 4 Abs. 3 Betriebssicherheitsverordnungen. 
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Weitere sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung 

von Abfällen entnehmen Sie bitte der DGUV Information 214-033 (vorher BGI 5104) und 

RASt 06. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Udo Otto     Ralf Mundorf 

 



Stellungnahme(n) (Stand: 08.11.2018)

Sie betrachten: Bebauungsplan \"Weinberger Gärten\"

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.10.2018 - 08.11.2018

Behörde: Landschaftsverband Rheinland, Amt für Liegenschaften

Frist: 08.11.2018 

Stellungnahme: Erstellt von: Torsten Ludes, am: 11.10.2018 , Aktenzeichen: 32.12

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber informieren, dass keine Betroffenheit
bezogen auf Liegenschaften des LVR vorliegt und daher keine Bedenken gegen die o. g. Maßnahme
bestehen. 

Diese Stellungnahme gilt nicht für das Rheinische Amt für Denkmalpflege in Pulheim und für das
Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn; es wird darum gebeten, deren Stellungnahmen
gesondert einzuholen.

Ich bedanke mich vielmals für Ihre Bemühungen und verbleibe 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Torsten Ludes

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Unitymedia NRW GmbH 

Postanschrift: Unitymedia NRW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

Handelsregister: Amtsgericht Köln | HRB 55984 | Sitz der Gesellschaft: Köln | USt-ID DE 813 243 353 

Geschäftsführung: Winfried Rapp (Vorsitzender) | Gudrun Scharler | Martin Czermin | Thomas Funke | Christian Hindennach 

www.unitymedia.de 

Seite 1/1 

Unitymedia NRW GmbH | Postfach 10 20 28 | 34020 Kassel  Bearbeiter(in): Frau Schröder 

Abteilung: Zentrale Planung 

Direktwahl: +49 561 7818-153 

E-Mail: ZentralePlanungND@unitymedia.de 

Vorgangsnummer: 323955 

 

Stadt Meckenheim – Der Bürgermeister 

Fachbereich 61  

Stadtplanung, Liegenschaften 

Herr Dennis Hentschel 

Siebengebirgsring 4 

53340 Meckenheim 
 

Datum   

15.10.2018 

Bebauungsplan Nr. 49A „Weinberger Gärten“  
 

Sehr geehrter Herr Hentschel,   

 

vielen Dank für Ihre Informationen. 

 
Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Unitymedia NRW GmbH. Wir sind grundsätzlich daran 
interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur 
Sicherung der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten.  
 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter geleitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in 
Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende 
Vorgangsnummer an. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

Zentrale Planung Unitymedia  
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Stellungnahme(n) (Stand: 08.11.2018)

Sie betrachten: Bebauungsplan \"Weinberger Gärten\"

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.10.2018 - 08.11.2018

Behörde: Amprion GmbH

Frist: 08.11.2018 

Stellungnahme: Erstellt von: Bärbel Vidal Blanco, am: 22.10.2018 , Aktenzeichen: 124772

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Geltungsbereich der o. a. Bauleitplanung verlaufen keine Höchstspannungsleitungen unseres
Unternehmens.

Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht vor.

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen Unternehmen
beteiligt haben.

Bitte beachten Sie unsere Information zum Datenschutz: https://www.amprion.net/Information-
Datenschutz.html

Mit freundlichen Grüßen

Angelina Bennor
Amprion GmbH 
Betrieb / Projektierung 
Leitungen Bestandssicherung
Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund 
T intern 15740 
T extern +49 231 5849-15740
mailto: angelina.bennor@amprion.net
www.amprion.net 
Aufsichtsrat: Heinz-Werner Ufer (Vorsitzender)
Geschäftsführung: Dr. Hans-Jürgen Brick, Dr. Klaus Kleinekorte 
Sitz der Gesellschaft: Dortmund - Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund - Handelsregister-Nr. HR B
15940 - USt.-IdNr. DE 8137 61 356

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

1 / 1

dhentschel
Schreibmaschinentext
LFN 7



Stellungnahme(n) (Stand: 08.11.2018)

Sie betrachten: Bebauungsplan \"Weinberger Gärten\"

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.10.2018 - 08.11.2018

Behörde: Nahverkehr Rheinland GmbH

Frist: 08.11.2018 

Stellungnahme: Erstellt von: Jörg Fellecke, am: 26.10.2018 , Aktenzeichen: Regionale Mobilitätsentwicklung

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrem Bebauungsplan "Weinberger Gärten" nehmen wir wie folgt Stellung:

Die Belange des SPNV sind nicht berührt.

Siedlungserweiterungen oder -verdichtungen im fußläufigen Einzugsbereich der SPNV-Stationen
begrüßen wir sehr. 

Im Kapitel III. 2. wird der MIV und der ÖPNV im Bestand beschrieben. Der 650m entfernte Bahnhof, die
1000m entfernte Altstadt und die 1400m entfernte Grundschule liegen durchaus im Bereich, der zu Fuß
oder mit dem Fahrrad erreicht werden können. Um die Begründung zu vervollständigen, regen wir an,
auch die Bestandssituation für den Fußgänger- und Fahrradverkehr zu beschreiben. 

Im Kapitel IV. 2.2 "Erschließungskonzept" beschrieben Sie die grob die innere Erschließung des neuen
Gebietes. Wir empfehlen, auch die straßenbegleitenden Gehwege mit einer Breite von 2,5 m
entsprechende der RASt festzulegen. Ergänzen können Sie die Erschließung durch abkürzende Geh-
und Radwege zu Zielen im bestehenden Siedlungsbereich. Sofern Sie keinen regelmäßigen
Linienverkehr durch das neue Wohngebiet führen wollen, ist eine Fahrbahnbreite von 5,50 m durchaus,
der behinderungsfreie Begegnungsverkehr LKW / PKW ist damit weiterhin gewährleistet . Zusätzlich
erreichen Sie mit einer geringen Fahrbahnbreite geringere gefahrene Geschwindigkeiten und erhöhen
damit die Verkehrssicherheit.

Mit freundlichen Grüßen
i. A. 
Jörg Fellecke
Dipl.-Ing.
Regionale Mobilitätsentwicklung
Nahverkehr Rheinland GmbH

Tel.: 0221 / 20 80 8 - 66 76
Fax: 0221 / 20 80 8 - 8 66 76
joerg.fellecke@nahverkehr-rheinland.de

Nahverkehr Rheinland GmbH, Glockengasse 37-39, 50667 Köln
http://www.nahverkehr-rheinland.de

Geschäftsführer: Dr. Norbert Reinkober – Heiko Sedlaczek - Dr. Wilhelm Schmidt-Freitag – 
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung: Dr. Hermann-Josef Tebroke
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dierk Timm 

Amtsgericht Köln � HRB 62186 � St.-Nr. 215/5830/1616
Sparkasse KölnBonn
Konto 190 135 957 8
Bankleitzahl 370 501 98
IBAN DE87 3705 0198 1901 3595 78 
BIC: COLSDE33XXX

Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht
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der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den
Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe
dieser Mail ist nicht gestattet.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient
(or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any
unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Stellungnahme(n) (Stand: 08.11.2018)

Sie betrachten: Bebauungsplan \"Weinberger Gärten\"

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.10.2018 - 08.11.2018

Behörde: e-regio GmbH & Co. KG

Frist: 08.11.2018 

Stellungnahme: Erstellt von: Hubertus Linden, am: 29.10.2018 , Aktenzeichen: T-P / Li

Sehr geehrte Damen und Herren,
bezugnehmend auf Ihre Anfrage vom 08.10.2018, Az.: dh, teilen wir Ihnen als Eigentümerin des
Erdgas-Versorgungsnetzes mit, dass unsererseits gegen das beabsichtigte Verfahren keine Bedenken
bestehen. Innerhalb des dargestellten Planbereichs sind Leitungsanlagen der e-regio zur Erdgas-
Versorgung nicht vorhanden. Im Zuge der weiteren Entwicklung des Planbereiches kann das Erdgas-
Versorgungsnetz -den Bedürfnissen entsprechend- von der bestehenden Versorgungsanlage in der
Straße "Auf dem Stephansberg"aus, erweitert werden. 
Alternativ zur konventionellen Erdgasversorgung wäre auch ein Nahwärmekonzept denkbar. Gerne
beraten wir Sie hierzu und unterbreiten Ihnen auch ein entsprechendes Angebot.
Hinweise für die Verlegung von Versorgungsleitungen:
Um spätere Aufbrüche in Fahrbahnen zu vermeiden empfehlen wir, die Versorgungsleitungen gebündelt
in den Nebenanlagen (Gehwegen, Parkstreifen o.ä.) unterzubringen. Die Breite dieser Nebenanlagen ist
so zu dimensionieren, dass die geforderten Sicherheitsabstände der Versorgungsleitungen
untereinander eingehalten werden können. Als Richtmaß sollte hier eine Mindestbreite von 1,50 m für
Gas-, Wasser-, Strom- und Kommunikationsleitungen gelten.
Diesbezüglich sind zwingend auch die Mindestabstände zu evtl. Nahwärmeversorgungsleitungen zu
beachten.
Hinweis zu Baumstandorten / Bepflanzungen:
Wir weisen darauf hin, dass eventuell geplante Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere das Anpflanzen
von Bäumen, grundsätzlich außerhalb von Leitungstrassen anzustreben sind. Weitere Informationen
hierzu enthält das technische Merkblatt DVGW GW 125 "Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle",
aktualisiert erschienen im Februar 2013, ergänzt durch das Beiblatt zu GW 125, erschienen im März
2016. 
Es gilt, Präventivmaßnahmen zu ergreifen zum Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen vor
dynamischen und statischen Belastungen durch Baumwurzeln. Der Präventivschutz reicht von der
Baumart-Auswahl bis zu sinnvollen und wirksamen technischen Schutzmaßnahmen. Zu den kritischen
Baumarten zählen nach derzei-tigem Kenntnisstand: Ahorn, Götterbaum, Rosskastanie, Pappel,
Platane und Blauzeder. Wir bitten, dies bei der Aufstellung der Pflanzliste entsprechend zu
berücksichtigen.

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Stellungnahme(n) (Stand: 08.11.2018)

Sie betrachten: Bebauungsplan \"Weinberger Gärten\"

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.10.2018 - 08.11.2018

Behörde: Polizeipräsidium Bonn - GS 3 / Verkehrsangelegenheiten

Frist: 08.11.2018 

Stellungnahme: Erstellt von: Ludger Ellenberger, am: 30.10.2018 , Aktenzeichen: BPlan Nr. 49A

Polizeipräsidium Bonn
Direktion Verkehr / FüSt Bonn, 30.10.2018
- Verkehrsplanung -

Bebauungsplan Nr. 49A "Weinberger Gärten" - Aufstellungsbeschluss
hier: Durchführung Scoping und Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange
gem.§ 4 (1) BauGB 

Ihr Schreiben vom 08.10.2018

Sehr geehrter Herr Hentschel,

der Begründung ist nicht klar zu entnehmen, wie die Verkehrsfläche festgesetzt werden sollen. Wenn
ein „Verkehrsberuhigter Bereich“ festgesetzt wird, kommt es leider immer wieder vor, dass gewisse
Richtlinien, Gesetze und Verwaltungsvorschriften nicht beachtet werden. Dies ist allerdings die
Voraussetzung für eine verkehrsrechtliche Anordnung.

Ein „Verkehrsberuhigter Bereich“ sollte analog zum Wohnweg gem. RASt 06 eine Länge von 100 – 150
m nicht überschreiten, damit das Verhältnis von Weg und Zeit nutzungsverträglich bleibt und die nötige
Akzeptanz für die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit erreicht wird. Zudem ist eine adäquate
Gestaltung des Verkehrsraumes wesentlich, um das Geschwindigkeitsniveau auf ein verträgliches Maß
für Fußgänger und Radfahrer zu senken. In einem verkehrsberuhigten Bereich gibt es keine Fahrbahn
und keinen Gehweg. Daher sollte, außer für Parkflächen, kein Pflasterwechsel ausgeführt werden. Die
VwV-StVO führt zum Verkehrszeichen „Verkehrsberuhigter Bereich“ aus, das er aus einer einheitlichen,
für den gemischten Verkehr bestimmten, Fläche besteht. Ein verkehrsberuhigter Bereich muss durch
seine besondere Gestaltung den Eindruck vermitteln, dass die Aufenthaltsfunktion überwiegt und der
Fahrzeugverkehr eine untergeordnete Bedeutung hat. Dazu gehören neben dem niveaugleichen
Ausbau auch der Einbau von geschwindigkeitsdämpfenden Elementen. Dies wäre u. a. zu erreichen,
wenn kurze Engstellen einen Begegnungsverkehr unmöglich machen. 

Auch bei der Einrichtung einer Tempo 30-Zone sollte beachtet werden, dass in der VwV-StVO zu § 45
unter XI. ausgeführt wird, dass u. a. die dem fließenden Verkehr zur Verfügung stehende
Fahrbahnbreite erforderlichenfalls durch Markierung von Senkrecht- oder Schrägparkständen, wo nötig
auch durch Sperrflächen am Fahrbahnrand eingeengt werden soll. Durch diese Maßnahme soll die
Geschwindigkeit gedämpft werden. Ein komfortables Befahren eines Wohngebietes, samt
Begegnungsverkehr, schließt somit eine Tempo 30-Zone aus.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Ludger Ellenberger
Polizeihauptkommissar
Direktion Verkehr/Führungsstelle
Örtliche VU-Auswertung/Verkehrslenkung
Königswinterer Straße 500 
53227 Bonn-Ramersdorf 
Tel.: 0228-15-6023
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Fax: 0228 / 15-1204
mailto: Ludger.Ellenberger@polizei.nrw.de 
mailto: Verkehrsplanung.Bonn@polizei.nrw.de 
Internet: http://www.polizei-bonn.de 

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Stellungnahme(n) (Stand: 08.11.2018)

Sie betrachten: Bebauungsplan \"Weinberger Gärten\"

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.10.2018 - 08.11.2018

Behörde: Zweckverband Naturpark Rheinland

Frist: 08.11.2018 

Stellungnahme: Erstellt von: Miriam Sabo, am: 30.10.2018 , Aktenzeichen: Naturpark Rheinland

Der Zweckverband Naturpark Rheinland bezieht auf der Basis seines „Maßnahmeplan Zweckverband
Naturpark Kottenforst-Ville 2002“ wie folgt Stellung:

Der Zweckverband Naturpark Rheinland erhebt Bedenken zu den o.a. Planungen, da negative
Beeinträchtigungen von Landschaft, Natur und Erholung im Zweckverbandsgebiet zu erwarten sind. Der
Zweckverband gibt zur Planung einige Anregungen und Hinweise.

Das Plangebiet liegt im Süden des Naturpark Rheinland und wird hier der Anreise- und Siedlungszone
zugeordnet (s. Maßnahmeplan Zweckverband Naturpark Kottenforst-Ville 2002, Karte 2:
Erholungsentwicklung). Diese umfasst größere, geschlossene Orte, einschließlich ihrer Straßen, die als
Zubringer zu den Erholungsgebieten im Freiraum dienen sowie die innerörtlichen Grün- und
Sportflächen, Denkmäler, kulturelle Einrichtungen und die touristische Infrastruktur. Die Orte sind
Ausgangspunkte für die sportliche als auch für die natur- und landschaftsbezogene Erholung. Neben
der attraktiven Ortsgestaltung, Entwicklung des innerörtlichen Grünsystems und der Verbesserung der
touristischen Infrastruktur sind Maßnahmen zur Anbindung an die Erholungsgebiete sowie die
ökologische Vernetzung mit dem Freiraum notwendig.

Direkt an das Plangebiet grenzt das Landschaftsschutzgebiet LSG-520-0004 an und in unmittelbarer
Umgebung befindet sich das Landschaftsschutzgebiet LSG-5006-0005. 

Die Veränderung im Landschaftsbild durch die Bebauung der freien Fläche stellt einen negativen Faktor
dar. Naturparkspezifischer Erholungsraum geht durch die Versiegelung verloren. Zusätzlich ist der
zeitweise auftretende Baulärm im Plangebiet als störender Einfluss auf die Erholungsfunktion zu werten.

Der Naturpark gibt zu bedenken, dass durch Bebauung und Versiegelung agrarisch genutzter Flächen
das Landschaftsbild in diesem Bereich zusätzlich belastet und weiter entwertet wird. Nicht zu verkennen
ist auch die Funktion von landwirtschaftlich genutzten Flächen für Offenlandarten, die eben genau diese
Strukturen als Lebensraum benötigen und durch Versiegelung dieser Flächen stark beeinträchtigt
werden.

Vorrangige Ziele des Naturpark Rheinland sind die Erhaltung von Freiflächen, Sicherung des
ökologischen und erholungsrelevanten Potenzials, Schutz wertvoller Flächen zur Erhaltung und
Förderung der Biodiversität, sowie auch die Verbesserung der Erholungseignung und die ökologische
Aufwertung des Raumes. 

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Datum 05.11.2018 

Seite 1 von 1 

 

 

Aktenzeichen: 

22.5-3-5382032-680/18/ 

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr  Weihe 

Zimmer 116 

Telefon: 

0211 475-9710 

Telefax: 

0211 475-9040 

kbd@brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Mündelheimer Weg 51 

40472 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-9040 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de  

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis D-Flughafen, 

Buslinie 729 - Theodor-Heuss-

Brücke 

Haltestelle: 

Mündelheimer Weg 

Fußweg ca. 3 min 

 

Zahlungen an: 

Landeskasse Düsseldorf 

Konto-Nr.: 4 100 012 

BLZ: 300 500 00 Helaba 

IBAN: 

DE41300500000004100012 

BIC: 

WELADEDD 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) / Luftbildauswertung 
Meckenheim, Bebauungsplan Nr. 49A 
 
Ihr Schreiben vom 09.10.2018, Az.: dh  
 XXX1 
 
 
Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen 
liefern Hinweise auf vermehrte Bodenkampfhandlungen und Bombenab-
würfe. Insbesondere existiert ein konkreter Verdacht auf Kampfmittel 
bzw. Militäreinrichtungen des 2. Weltkrieges (Geschützstellung). Ich 
empfehle eine Überprüfung der zu überbauenden Fläche auf 
Kampfmittel im ausgewiesenen Bereich der beigefügten Karte so-
wie des konkreten Verdachtes.  Die Beauftragung der Überprüfung 
erfolgt über das Formular Antrag auf Kampfmitteluntersuchung auf unserer 
Internetseite¹. 
 
Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das 
Geländeniveau von 1945 abzuschieben. Zur Festlegung  des abzuschie-
benden Bereichs und der weiteren Vorgehensweise wird um Terminab-
sprache für einen Ortstermin gebeten. Verwenden Sie dazu ebenfalls 
das Formular Antrag auf Kampfmitteluntersuchung. 
 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie 
Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich zu-
sätzlich eine Sicherheitsdetektion. Beachten Sie in diesem Fall auf unse-
rer Internetseite das Merkblatt für Baugrundeingriffe. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. 
 
Im Auftrag 
 
 
( Weihe) 

Stadt Meckenheim 
Ordnungsamt 
Bahnhofstr. 22 
53340 Meckenheim 
 
XXX012 
 

 

 
Durchschrift 

 

 

XXX011 

¹ Zur Kampfmittelüberprüfung werden zwingend Betretungserlaubnisse der betroffenen Grundstü-
cke und eine Erklärung inkl. Pläne über vorhandene Versorgungsleitungen benötigt. Sofern keine 
Leitungen vorhanden sind, ist dieses schriftlich zu bestätigen. 
 

http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/2012-02-24_Antrag_auf_Kampfmitteluntersuchung.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/2012-02-24_Antrag_auf_Kampfmitteluntersuchung.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/_Merkblatt_f__r_Baugrundeingriffe.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp
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Diese Karte darf nur mit der zugehörigen textlichen Stellungnahme verwendet werden.

Aktenzeichen :

Bezirksregierung 
Düsseldorf

22.5-3-5382032-680/18

 

Datum : 05.11.2018
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1:3.000Maßstab : 

Nicht relevante Objekte außerhalb des beantragten Bereichs sind ausgeblendet.

Legende 

Blindgängerverdacht
DÍ geräumte Blindgänger

geräumte Fläche
Detektion nicht möglich militär. Anlage

Laufgraben
Panzergraben
Schützenloch
Stellung

ausgewertete Fläche(n)

Überprüfung der zu überbauenden Flächen
ist nicht erforderlich
Überprüfung der zu überbauenden Flächen
wird empfohlen



Stellungnahme(n) (Stand: 08.11.2018)

Sie betrachten: Bebauungsplan \"Weinberger Gärten\"

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.10.2018 - 08.11.2018

Behörde: Polizeipräsidium Bonn - Kriminalkommissariat Städtebauliche Kriminalprävention/Opferschutz

Frist: 08.11.2018 

Stellungnahme: Erstellt von: Thomas Risch, am: 08.11.2018 , Aktenzeichen: -

Sehr geehrter Herr Hentschel, 

im Rahmen der Beteiligung von Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1)
BauGB wurde die Polizei um Stellungnahme aus kriminalpräventiver Sicht gebeten. Sie ist als Anhang
beigefügt.

mit freundlichen Grüßen

Thomas Risch
Kriminalhauptkommissar

Anhänge:
Neue Datei vom 08.11.2018 um 14:03:41 Uhr (s_68476_anschreiben_stellungnahme.pdf)

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Dienstgebäude: 

Königswinterer Str. 500 

53227 Bonn 

Telefon: 0228-15-0 

Telefax: 0228-15-1211 

poststelle.bonn@polizei.nrw.de 

www.polizei-nrw.de/bonn 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

U-Bahn Linien: 62, 68, 66 

Bus Linien: 606, 607, 635,  

636, 541 bis Haltestelle  

Ramersdorf 

 

Zahlungen an: 

Landeskasse Düsseldorf 

Konto: 965 60 

BLZ:  300 500 00 HELABA 

IBAN: DE34 3005 0000 0000 

0965 60 

BIC:  WELADEDD 

 

 

Stadt Meckeheim 
Fachbereich 61 / Stadtplanung 
z. Hd. Herrn Hentschel 
Siebengebirgsring 4 
53340 Meckenheim 

   

Aktenzeichen: 

        

      

  (bei Antwort bitte angeben) 

 

  Dienststelle / Sachbearbeitung 

 KK KP/O 

 
Risch, Thomas 

Kriminalhauptkommissar 

Zimmer: 0.230 

Telefon: 0228/15- 7632 

Telefax: 0228/15- 1230 

E-Mail: 
Thomas.Risch 
@polizei.nrw.de 

Bebauungsplan Nr. 49A "Weinberger Gärten" und 51. Änderung 
des Flächennutzungsplanes 

      

 

öffentliche Auslegung / Behördenbeteiligung 

 
 
Sehr geehrter Herr Hentschel,  
 
im Rahmen der Beteiligung von Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB wurde die Polizei um 
Stellungnahme aus kriminalpräventiver Sicht gebeten. 
 
Gefahrenanalyse: 

Kriminalitätsvorbeugung durch zielgerichtete Gestaltung von Gebäuden, 
öffentlichen und halböffentlichen Räumen, sowie deren Zuordnungen 
zueinander kann erheblichen Einfluss auf das Sicherheitsempfinden der 
Bewohner, den Ansiedlungswillen und die tatsächliche Kriminalitätslage 
vor Ort haben. Um dieses positiv zu beeinflussen, gilt es die Entstehung 
von Angsträumen, z.B. durch mangelnde Übersichtlichkeit, schlechte 
oder nicht vorhandene Ausleuchtung und dadurch bedingtem geringen 
Entdeckungsrisiko für potentielle Täter zu vermeiden. Fühlt sich ein 
Mensch sicher, hat dies immer Einfluss auf die empfundene 
Lebensqualität. 
Das Umfeld des Plangebiets ist von Ein- und Mehrfamilienhäusern 
geprägt. Somit ist aus kriminalpräventiver Sicht die geplante 
Erweiterung des Wohngebiets vergleichbar. Seit Januar 2016 bis 
September 2018 kam es hier im angrenzenden Bereich zwischen Auf 
dem Stephansberg / Dechant-Kreiten-Str. / Merler Str. / Giermaarstr. zu 
- 20 - angezeigten relevanten Straftaten in Form von Einbrüchen in 
Wohnungen und Häuser, Diebstählen aus Kraftfahrzeugen, 
Sachbeschädigungen und Fahrraddiebstählen. 
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Seite 3 von 6 Die Wohnungsgrößen sollten für Singles, Zweipersonenhaushalte und 

Familien mit Kindern geeignet sein. Eine Mischung der 
Bewohnerstruktur (sozialer Status / Alter) wird empfohlen. So kann eine 
Belebung des Quartiers und damit die Steigerung der sozialen Kontrolle 
auch tagsüber erreicht werden.  

Um keine Tatgelegenheiten durch versteckt liegende Eingänge zu 
schaffen und eine soziale Kontrolle zu gewährleisten, wird empfohlen 
Hauseingänge gut einsehbar zur Straße oder Wegen auszurichten und 
bei Dämmerung / Dunkelheit, optional auf Bewegungsmelderbasis, 
ausreichend zu beleuchten. 

Bei Mehrfamilienhäusern ist die Verwendung von sichtdurchlässigen 
Haupteingangs-, Etagenzwischentüren und Fassadenelementen 
empfehlenswert. Bei Treppenhäusern verbessert eine durchbrochene 
Fassade mit einfallendem Tageslicht nicht nur die 
Beleuchtungssituation, sondern ermöglicht durch die Einsehbarkeit auch 
eine soziale Kontrolle von außen. 
Innerhalb von Mehrfamilienhäusern sollten Abstellflächen für Fahrräder, 
Kinderwagen und Rollatoren etc. auf Gemeinschaftsflächen vorgehalten 
werden, um ungeregeltes Abstellen in Fluren und Treppenhäusern zu 
vermeiden (Brandschutz). 

Hausnummern und Wegweiser in die 2. Baureihe, sollten gut sichtbar 
und nachts beleuchtet angebracht werden. Dies erleichtert 
Rettungskräften und Besuchern die Orientierung. 

Gebäude und Garagen sollten zum wirksamen Schutz vor Einbrüchen 
an sämtlichen Zugangsmöglichkeiten und erreichbaren Stellen mit 
Standflächen für potentielle Täter mit einbruchhemmenden Türen, 
Fenstern, Toren und Verschlusssystemen entsprechend den 
kriminalpolizeilichen Empfehlungen ausgestattet werden. Bei erhöhtem 
Sicherheitsbedürfnis oder zur Überwachung einer eingefriedeten 
Außenanlage wird zusätzlich die Ergänzung mit einer 
Einbruchmeldeanlage und / oder Videoüberwachung empfohlen. 
Damit einbruchhemmende Maßnahmen bereits bei der Planung von 
Gebäuden einbezogen werden können, müssen Architekten/innen und 
Bauherren/innen umfassend und frühzeitig informiert werden. Durch den 
textlichen Hinweis im Bebauungsplan sollte deshalb auf die kostenfreie 
Beratung durch die polizeiliche Beratungsstelle im  Polizeipräsidium 
Bonn, Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz, 
Königswinterer Str. 500, 53227 Bonn, Tel.: 0228 - 157676, Email: 
Einbruchschutz.Bonn@polizei.nrw.de , hingewiesen werden. 

Grundstückseinfriedungen fördern eine Zugangskontrolle zum 
Gebäude, sollten aber zur Vermeidung von Versteck- und 
Deckungsmöglichkeiten eine Höhe von 1,50m nicht übersteigen. 
Alternativ kann auch eine sichtdurchlässige Einfriedung installiert 
werden. Generell gilt es, die Balance zwischen Sicherheit und Nutzen 
zu finden.  



 
 
 
 
 

 

Polizeipräsidium Bonn 

 

 
 
 

 
 

 
Seite 2 von 6 Das ist für diesen Zeitraum kein besorgniserregendes hohes 

Aufkommen. Ich möchte damit lediglich aufzeigen, dass solche 
Straftaten nicht ausgeschlossen werden können. 

Aus kriminalpräventiver Sicht sind Tiefgaragen immer eine 
Problemzone. Die geplanten Tiefgaragen mit Zugängen zu den 
Mehrfamilienhäusern schaffen bei fehlenden Sicherungseinrichtungen 
für Täter Möglichkeiten. Erfahrungsgemäß sind es Einbrüche in die 
Wohnungen und Kellerräume über den Zugang durch die Tiefgarage. 
Aufbrüche von Autos, Teilediebstähle, Diebstahl von Autos, Motorrädern 
und Fahrrädern. Sachbeschädigungen und Vandalismus, wie das 
leersprühen von Feuerlöschern, zerschlagene Beleuchtungen und 
Graffiti. Somit kann sich mit der Zeit ein Angstraum entwickeln. In Folge 
wird die Tiefgarage nicht mehr angenommen. Leerstand, Verwahrlosung 
und Parkverdichtung im Umfeld sind die Folge. 
 
Empfehlungen: 

Die Festlegung als allgemeines Wohngebiet, Prüfung der Erreichbarkeit 
und Erschließung, ÖPNV Anbindung, Infrastruktureinrichtungen, 
Bautypen- und die damit verbundene Nutzungsmischung, Stellplätze für 
Fahrzeuge und Begrünung des Gebiets wurden in ihren Ausführungen 
berücksichtigt. 
Ergänzend zu ihrer Planung sind die nachfolgenden Hinweise geeignet 
Tatgelegenheiten wie Einbrüche, Sachbeschädigungen, Vandalismus, 
Diebstähle und Raubdelikte zu reduzieren, bzw. zu verhindern. Zudem 
steigern sie das Sicherheitsgefühl der Anwohner und Besucher, 
reduzieren Angsträume und unterstützen die soziale Kontrolle zu den 
Betriebszeiten. 

Bei der Neugestaltung des Plangebiets sollte grundsätzlich auf klare 
Sichtachsen, eine gute Ausleuchtung, Einsehbarkeit des Geländes und 
möglichst Barrierefreiheit geachtet werden. Vegetation sollte die Sicht in 
das Gelände, den Verkehrsraum und auf das Gebäude nicht 
einschränken. Im öffentlichen Bereich sollte die Pflanzenhöhe bei 
Hecken und Büschen höchstens 1m und die astfreie Stammlänge bei 
Bäumen mindestens 2m betragen. Wachstumsbedingt ist bei der 
Bepflanzung auf ganzjährige Einsehbar- und Übersichtlichkeit zu achten 
und ein ausreichender Abstand von mind. 2m zur Beleuchtung 
einzuhalten. Eine Vegetation darf zukünftig nicht den 
Beleuchtungskörper verdecken oder den Lichtkegel einschränken. 

Grundstücksflächen und Gebäude derart anordnen oder gestalten, 
dass keine uneinsehbaren Bereiche oder tote Ecken und damit 
Angsträume geschaffen werden. Dies reduziert Tatgelegenheiten und 
steigert die objektive und subjektive Sicherheit. Bei einer Zonierung des 
Geländes, z.B. Ruhezonen oder Spielflächen in Grünanlagen, sollten 
zur Vermeidung von Konflikten nötigenfalls klare Nutzungszuweisungen 
installiert werden. 
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Seite 4 von 6 Pkw, Fuß- und Radwege können gemeinsam erschlossen werden. 

Eine deutliche Trennung der unterschiedlichen Nutzung sollte aber 
berücksichtigt werden, z.B. durch entsprechende farbliche 
Markierungen, Pflasterungen oder bauliche Gestaltung. 

Der gesamte befahr- und begehbare Raum des Plangebiets und die 
Stellplätze für Fahrzeuge sollten bei Dämmerung / Dunkelheit ohne 
Blendwirkung und Dunkelzonen beleuchtet sein. Verhalten und 
Gesichtsausdruck einer Person sollten auf mind. 4m erkennbar sein. 
Dies schafft objektive und subjektive Sicherheit, reduziert 
Tatgelegenheiten und verhindert Versteck- und Deckungsmöglichkeiten 
für potentielle Täter. Orientierung bietet die DIN EN 13201. Mit Hilfe 
dieser Norm können die Anforderungen an die Beleuchtung für Straßen, 
Wege und Plätze bewertet werden. Im öffentlichen Bereich sollten 
vandalismusresistente Beleuchtungsmittel verwendet werden. 

In der Begründung werden für die Nutzung unter Ziffer V - 1.1, Schank- 
und Speisewirtschaften ermöglicht. Somit könnte, z.B. durch die 
Zulassung eines Cafés / Bäckerei o.ä., ein Treffpunkt und Möglichkeiten 
der Kommunikation innerhalb der Anlage geschaffen werden. Dies 
schafft Raum für nachbarschaftliche Begegnungen, hilft Anonymität 
abzubauen, ermöglicht informelle soziale Kontrolle und reduziert 
Tatgelegenheitsstrukturen. Zudem könnten Lebensmittel für den 
alltäglichen Bedarf wohnungsnah beschafft werden. Dies ist für Familien 
mit kleinen Kindern oder Personen mit eingeschränkter Mobilität 
entscheidend, steigert die empfundene Wohnqualität und das Image 
eines Wohnquartiers. 

Bei den geplanten Tiefgaragen wird besonders in den Abend- und 
Nachtstunden das Sicherheitsgefühl von den Benutzern beeinträchtigt. 
Sie sollten mit geraden Sichtachsen, ohne „nicht einsehbare Bereiche“ 
und grundsätzlich mit vandalismusresistenten Beleuchtungsmitteln sehr 
gut ausgeleuchtet geplant werden. Hier sollte auch durch technische 
oder elektronische Maßnahmen erreicht werden, dass potentielle Täter 
nicht in die Tiefgaragen gelangen können. Um Einbrüche in Wohnungen 
über diesen Weg zu vermeiden, sollte der Zutritt in die Häuser von der 
Tiefgarage aus nur Bewohnern möglich sein. Fahrstühle sollten 
ebenfalls nur von Berechtigten in der Tiefgarage angefordert werden 
können. Dies kann z.B. durch Transpondertechnik oder 
Schlüsselschalter erreicht werden. Zur Überwachung der Tiefgarage 
wird ergänzend zu den einbruchhemmenden Zugangstüren die 
Installation einer zertifizierten, aktionsgesteuerten Videoüberwachung, 
optional im Kombination mit Überfallmeldern und Aufschaltung zu einer 
Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) empfohlen. Somit kann schon vor 
oder während der Tatausführung zeitnah die Polizei benachrichtigt 
werden. Auch würde dies das objektive und subjektive 
Sicherheitsempfinden der Benutzer deutlich steigern. Um eine NSL nicht 
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Seite 5 von 6 unnötig mit Live Bildern zu überfordern, müssten die Aufschaltzeiten 

entsprechend den Betriebszeiten angepasst werden. 

Für Besucher des Wohnquartiers, zumindest für Menschen mit 
Gehbehinderung, sollten die vorgesehenen Parkplätze in einsehbaren 
Bereichen der Anlage und bei Dämmerung / Dunkelheit gut 
ausgeleuchtet geplant werden.  

Die Planung von ausreichenden Fahrradabstellplätzen im 
einsehbaren Bereich der Mehrfamilienhäuser mit diebstahlssicherer 
Möblierung an den Laufwegen bzw. im Bereich der Ein- und Zugänge 
unterstützt die Verkehrsvermeidung und den Umweltgedanken, 
entspannt die Parkverdichtung und verhindert „wildes“ Abstellen von 
Fahrrädern auf dem Gelände außerhalb sozialer Kontrolle und 
Fahrraddiebstähle im Umfeld. 
Eine eventuelle sichtundurchlässige Einfriedung für Pkw- oder 
Fahrradstellplätze sollte eine Einsehbarkeit gewährleisten und die Höhe 
von 0,8m nicht übersteigen. 

Müllbehälter, die permanent im Außenbereich stehen, sollten gegen 
Missbrauch und Vandalismus geschützt werden. Dies kann durch 
abschließbare Einzelbehältnisse geschehen oder durch Einhausung der 
Müllbehälter. Auf eine gute Belüftung ist zu achten. 

Gebäude und Anlagen sollten von einem Hausmeister / Techniker 
betreut werden. Somit ist ein Ansprechpartner vor Ort. Kleine Schäden, 
Müllablagerungen, etc. können zukünftig schnell beseitigt werden und 
hilft den „Broken Windows“ Effekt zu vermeiden. Bei der Planung sollte 
man an einen Werkstatt- oder Arbeitsraum denken. Dies erleichtert auch 
die Umsetzung eines erstellten Instandhaltungs- und Pflegekonzepts. 
Gepflegte Gebäude und Anlagen senken deutlich Tatanreize, steigern 
das Sicherheitsgefühl und sorgen für ein positives Image.  
 
 
Hinweisen möchte ich noch auf Informationen des LKA NRW für Planer, 
Eigentümer und Hausverwaltungen von Mehrfamilienhäusern. Sie sind 
im Internet unter: www.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer 
eingestellt.  

Als Download finden Sie:  

- Gemeinsam sicher wohnen! - Gebäudeausstattung von 
Mehrfamilienhäusern 

- Ein Infoblatt mit Hinweisen für Bewohner. Dieses kann später in 
Treppenhäusern als Aushang genutzt oder als Flyer verteilt 
werden. 

 

http://www.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer
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Seite 6 von 6 Sollten die kriminalpräventiven Empfehlungen für das Plangebiet 

gesetzliche Vorschriften berühren, wie z.B. Brand-, Flucht- oder 
Unfallschutzregelungen, hat die Beachtung der gesetzlichen Vorgabe 
grundsätzlich Vorrang. 

 
 
Für Rückfragen oder eine kostenlose Beratung in der weiteren Planung, 
auch für Architekten, Bauträger und Bauherren, stehe ich gerne zur 
Verfügung.  

 
 
 
 
gez.  
 
 
 
Risch, KHK 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellen: 

 
- Städtebau und Kriminalprävention: 

Programm polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes 
(ProPK) 2003 und 2006, 
www.polizei-beratung.de Internetveröffentlichungen 2018 

- Deutsches Institut für Urbanistik: 
Nutzungsmischung und soziale Vielfalt im Stadtquartier - 2015 

- Ministerium-NRW: Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
Veröffentlichungen 

- LKA NRW: 
Empfehlungen für polizeiliche Fachberater zur städtebaulichen 
Kriminalprävention, Netzwerk „Zuhause sicher“ - 2015 

- LKA NRW - Merkblätter zur technischen Prävention und Aktion „Riegel vor“ 

- VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, Sicherheits-Richtlinien 

http://www.polizei-beratung.de/
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   15. November 2018 

 

 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49A „Weinberger Gärten“ und der 

damit verbundenen 51. Flächennutzungsplanänderung 
Ihr Zeichen: dh, Ihre Schreiben vom 08.10.2018 
 
Sehr geehrter Herr Hentschel, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund der geologischen Verhältnisse und der Geländemorphologie im 
Bereich des Plangebietes ist eine Aussage über die Grundwasser-
verhältnisse nicht möglich. Die Grundwassersituation kann nur anhand einer 
Sondierung vor Ort ermittelt werden. Zudem weisen wir darauf hin, dass 
durch das Baugebiet die Geologischen Störungen „Swist-Sprung“ und 
„Kottenforst-Sprung“ verlaufen. Bei diesbezüglichen Rückfragen wenden Sie 
sich bitte an Frau Lenkenhoff, Abteilung G1 – Grundwasser, Tel.-Nr.: 
02271/88-1294.  
 
Vordringlich gilt es im Plangebiet, die Niederschlagswasserableitung zu 
reduzieren, deshalb sollten zur Entlastung der Kanalisation durch den 
starken Oberflächenabfluss und zur Verringerung der nachfolgenden 
Gewässerbelastung im Plangebiet versickerungsfördernde Maßnahmen 
zugelassen bzw. Zisternen zur Speicherung und Nutzung festgesetzt 
werden. Gerade in Wohnsiedlungen bieten sich hier für die jeweiligen 
Haushalte eine Vielzahl von Einzelmöglichkeiten an, wie z. B. die 
Versickerung vor Ort und die Reduzierung von versiegelten Flächen. Aber 
auch die offenfugige Pflasterung der Wege- und Hofflächen, die Anlage von 
Einstaudächern, Gründächern, Teichen, Mulden oder Biotope haben nicht 
nur einen ökologischen Nutzen; wenn sie attraktiv gestaltet sind, werten sie 
die Gebäude und Grundstücke zusätzlich ästhetisch auf. Ebenso ist die 
Sammlung/Zwischenspeicherung zur Nutzung wie u. a. zur Freianlagen- 
bzw. Gartenbewässerung, zur Reinigung der Hofflächen etc. eine ökologisch 
sinnvolle und machbare Bewirtschaftung des Regenwassers.  
 
Für die vorgesehene gedrosselte Druckableitung von Niederschlagswasser 
zur Swist ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich, bei der neben 

- 

- 
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der Einleitstelle auch die Einleitmenge zu klären ist. In diesem 
Zusammenhang ist auch noch zu regeln, ob es einen ergänzten BWK M3 
Nachweis bedarf. Darüber hinaus ist darzulegen, wie im Starknieder-
schlagsfall die Entwässerung erfolgen soll, ohne die Anwohner der 
Mühlenstraße zusätzlich zu belasten.  
 
Sollten Sie diesbezügliche Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an 
Herrn Beier, Abteilung G2 – Flussgebietsbewirtschaftung, Tel.-Nr.: 
02271/88-1293. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
i. A.  
 
Sascha Gündel 
 
 



 

 

 

 

 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 

 Infra I 3 – 45-60-00 / K-III-2139-18 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 
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Postfach 29 63, 53019 Bonn 
Telefon: +49 (0)228 5504 - 5293 
Telefax: +49 (0)228 5504 - 5763 

Bw: 3402 - 5293 
BAIUDBwTOEB@bundeswehr.org 

 

   

  
Stadt Meckenheim 
Stadtplanung 
Bahnhofstraße 22 
53340 Meckenheim 

  

 

Aktenzeichen Bearbeiter/-in Bonn, 

Infra I 3 – 45-60-00 / K-III-2139-18 
  

Herr Laute 10. Oktober 2018 

 

 BETREFF BBP - Bebauungsplan  „Bebauungsplan Nr. 49A, Weinberger Gärten“; 
 

hier: Stellungnahme der Bundeswehr 
 

 BEZUG. Ihr Schreiben vom 08. Oktober 2018                      Ihr Zeichen:       

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im o. g. Verfahren gibt die Bundeswehr bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage fol-

gende Stellungnahme ab: 

 

Gegen die im Betreff genannte Maßnahme hat die Bundeswehr keine Bedenken bzw.  

keine Einwände. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Laute 
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Stellungnahme(n) (Stand: 08.11.2018)

Sie betrachten: Bebauungsplan \"Weinberger Gärten\"

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.10.2018 - 08.11.2018

Behörde: Bezirksregierung Köln - Dez. 33

Frist: 08.11.2018 

Stellungnahme: Erstellt von: Sandra Frauenrath, am: 11.10.2018 , Aktenzeichen: -

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus den von hier zu vertretenden Belangen der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung
werden keine Bedenken gegen das vorbezeichnete Planungsvorhaben vorgebracht. 

Planungen bzw. Maßnahmen des Dezernates 33 sind in dem o.b. Bereich nicht vorgesehen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Frauenrath

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

1 / 1
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Von: netzbau-anfrage@netcologne.de [mailto:netzbau-anfrage@netcologne.de]  
Gesendet: Freitag, 26. Oktober 2018 14:50 
An: hentschel, dennis <dennis.hentschel@meckenheim.de> 
Betreff: [netcologne.de #753538] Bebauungsplan Nr. 49A 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur Zeit bestehen unsererseits keine Bedenken und aktuelle Planungen bezüglich eines Netzausbaus 
in diesem Bereich. 
 
Beachten Sie, dass hiermit keine Leitungsauskunft und somit auch keine Aussage über bestehende 
oder geplante Anlagen der NetCologne GmbH erteilt wurde. 
Registrieren Sie sich hierzu an unserer Online Planauskunft unter der URL 
https://planauskunft.netcologne.de/ und stellen Sie Ihre Anfragen über diese. 
Sie erhalten zu jeder Leitungsauskunft eine Schutzanweisung, eine pdf-Datei als Übersicht und sofern 
Anlagen der NetCologne vorhanden sind eine dxf-Datei über diese. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Daniel Meilwes 
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Stellungnahme(n) (Stand: 08.11.2018)

Sie betrachten: Bebauungsplan \"Weinberger Gärten\"

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.10.2018 - 08.11.2018

Behörde: Gemeindeverwaltung Alfter - Fachgebiet 3.2 - Bauverwaltung

Frist: 08.11.2018 

Stellungnahme: Erstellt von: Monika Rolland, am: 29.10.2018 , Aktenzeichen: stadt MeckenheimB-Plan 49A/MRFG 4.2

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Hentschel,

die Gemeinde Alfter hat weder Anregungen noch Bedenken gegen die o.g. Planung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Monika Rolland

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

1 / 1
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Stellungnahme(n) (Stand: 08.11.2018)

Sie betrachten: Bebauungsplan \"Weinberger Gärten\"

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.10.2018 - 08.11.2018

Behörde: Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft

Frist: 08.11.2018 

Stellungnahme: Erstellt von: Dietmar Albrecht, am: 29.10.2018 , Aktenzeichen: 310-11-24.108

Sehr geehrte Damen und Herren,

es bestehen forstfachlich keine Bedenken gegen o.a. Planungen.

Mit freundlichen Gruss
Albrecht

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

1 / 1
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Stellungnahme(n) (Stand: 08.11.2018)

Sie betrachten: Bebauungsplan \"Weinberger Gärten\"

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.10.2018 - 08.11.2018

Behörde: Stadt Rheinbach, Fachbereich VI - SG 60.2 - Planung und Umwelt

Frist: 08.11.2018 

Stellungnahme: Erstellt von: Lars Kunze, am: 08.11.2018 , Aktenzeichen: -

Sehr geehrter Herr Henschel,

die Belange der Stadt Rheinbach werden durch die vorgelegten Unterlagen zur Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 49 A "Weinberger Gärten" nicht berührt. Aus diesem Grund werden im Rahmen
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstgen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1)
BauGB keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht.

Mit freundlichen Grüßen 

Lars Kunze

Sachgebietsleiter
Sachgebiet 60.2 - Planung und Umwelt -
Stadt Rheinbach
Schweigelstraße 23
53359 Rheinbach

Tel.: 02226 - 917 250

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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